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1 EINLEITUNG 

Eine demokratische Gesellschaft bedarf der verfassungsrechtlichen Absicherung ihrer Werte, Ver-

fahren und Strukturen. Da dies eine zentrale Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie 

ist, müssen diese Werte besonders geschützt werden. In Bezug auf den Schutz der staatlichen Ord-

nung hat der Staat die Aufgaben, Terrorismus sowie rechts- und linksextremistische Straftaten zu 

bekämpfen, die Cybersicherheit zu gewährleisten und kritische Infrastruktur zu schützen. Vor 

diesem Hintergrund beschloss die Regierung einen Massnahmenkatalog gegen Rechtsextremis-

mus (MAX). In diesem Zusammenhang wurde das Liechtenstein-Institut von der Gewaltschutz-

kommission (GSK) der Regierung damit beauftragt, eine jährliche Dokumentation über Extremis-

mus in Liechtenstein zu erstellen. Damit wurde auch eine Empfehlung des UNO-Ausschusses für 

die Beseitigung der Rassendiskriminierung (CERD) umgesetzt.  

Mit dem Beobachtungsjahr 2015 wurde der Berichtsumfang auf jegliche Form des Extremismus 

erweitert. Somit werden unter dem Stichwort «extremistisch» sämtliche Bestrebungen verstan-

den, welche den Kern der staatlichen Ordnung in seiner Substanz bedrohen. Dies umfasst somit 

politisch, politisch-religiös oder anders ideologisch motivierte Bewegungen, welche ihrem Wesen 

nach geeignet sind, die staatliche Grundordnung und die ihr inhärenten Prinzipien zu gefährden. 

Dabei sind insbesondere zwei Begriffe von besonderer Bedeutung: Radikalisierung und Extremis-

mus. In Anlehnung an Beelmann1 kann der Begriff Extremismus bereits als die Ablehnung der 

freiheitlich-demokratischen Grundordnung (Menschenwürde, Demokratieprinzip, Rechtsstaats-

prinzip, staatliches Gewaltmonopol) sowie der universellen Geltung unveräusserlicher Men-

schenrechte verstanden werden. Womit das Bestreben, diese Wert- und Normsysteme zumindest 

teilweise abzuschaffen bzw. durch andere Systeme zu ersetzen, mit umfasst ist. Das bedeutet, dass 

bereits entsprechende Einstellungen als extremistisch gewertet werden können und es daher 

nicht auf die zur Zielerreichung verwendeten Mittel oder bestimmte Handlungsergebnisse an-

kommt. Dies ist für medienbezogene Analysen auch fast zwingend, weil dort von vornherein nur 

der kommunikative Aspekt von Radikalisierung und Extremismus betrachtet werden kann (d. h. 

es bleibt unbeachtet, ob die dort mitgeteilten Einstellungen letztlich handlungswirksam werden). 

Die Entwicklung des Extremismus hat sich aufgrund der zunehmenden Digitalisierung im Kom-

munikationsbereich und insbesondere im Zuge der aktuellen Corona-Krise nochmals verstärkt. In 

Zeiten des Social Distancing sind digitale Kommunikationsalternativen besonders gefragt. Dabei 

wird deutlich, dass die weltweite digitale Vernetzung von Personen, welche die eigenen Auffas-

sungen, Ansichten und Überzeugungen teilen, sehr einfach und in einer enormen Geschwindigkeit 

möglich ist. Diese Vernetzungsmöglichkeiten werden international immer stärker von Gruppen 

genutzt, die menschenfeindliche, antidemokratische Positionen teilen oder Verschwörungsideo-

logien verbreiten.  

                                                             

1  Beelmann, Andreas (2019). Grundlagen eines entwicklungsorientieren Modells der Radikalisierung, in: Heinzel-
mann/Marks (Hrsg.), Prävention & Demokratieförderung, 2019, S. 181 (183 ff.); teils abweichende begriffliche 
Überlegungen finden sich aber auch bei Bibbert/Mischler/Geng/Harrendorf, NK 2017, S. 388 ff. Zeitschrift für In-
ternationale Strafrechtsdogmatik – www.zis-online.com. 

http://www.zis-online.com/
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In diesem Zusammenhang kann festgestellt werden, dass insbesondere im Internet Hassreden, 

sogenannte «Hate Speeches», zunehmen. Es ist Pflicht des Staates, gegen Hassreden gegen Perso-

nen und Bevölkerungsgruppen vorzugehen, denn solche Reden überschreiten die Grenzen der 

Meinungsäusserungsfreiheit. Hassreden im Internet können unter die bestehenden Strafbestim-

mungen fallen, die auch für Äusserungen in der analogen Welt gelten. 

Die vorliegende Dokumentation zum Extremismus in Liechtenstein bezieht sich auf das Jahr 2020 

und beinhaltet Vorkommnisse im Bereich des Extremismus, wie etwa Gewaltakte  

oder politische Aktionen, aber auch Massnahmen und Kampagnen gegen Extremismus. Die Be-

obachtungen basieren dabei auf Recherchen in den Tageszeitungen Liechtensteiner Vaterland 

und Liechtensteiner Volksblatt. Ferner wurden Datenanfragen an einschlägige Institutionen getä-

tigt bzw. deren Jahresberichte verarbeitet. Der Bericht gliedert sich wie folgt. In Kapitel 2 wird der 

Begriff Extremismus definiert und es werden die entsprechenden rechtlichen Bestimmungen kurz 

dargelegt. Daran anknüpfend werden in Kapitel 3 die empirischen Ergebnisse für das Jahr 2020 

präsentiert. Kapitel 4 stellt die wesentlichen nationalen Akteure vor, die sich mit der Bekämpfung 

des Extremismus beschäftigen, bevor in Kapitel 5 konkrete Massnahmen zur Verhinderung und 

Bekämpfung von Extremismus kurz beschrieben werden. Kapitel 6 beinhaltet ein kurzes Fazit. 

Am Schluss der Studie finden sich schliesslich eine Dokumentation der Quellen sowie diverse 

Links und Hinweise auf relevante Dokumente.   
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2 DEFINITIONEN UND RECHTLICHE GRUNDLAGEN2 

2.1 Definition «Extremismus»  

Die liechtensteinische Rechtsordnung kennt keine Legaldefinition für das Phänomen des politi-

schen oder religiösen «Extremismus». Im Sinne einer systematischen Interpretation können je-

doch aus einzelnen Bestimmungen des liechtensteinischen Rechts Anhaltspunkte dafür gewon-

nen werden, was der Gesetz- oder Verordnungsgeber unter dem Begriff «extremistisch» versteht. 

Nach Art. 4b Abs. 2 Bst. l des Bürgerrechtsgesetzes3 darf keine Aufnahme in das Landesbürger-

recht erfolgen, wenn der Bewerber ein Naheverhältnis zu einer extremistischen oder terroristi-

schen Gruppierung hat und im Hinblick auf deren bestehende Strukturen oder auf zu gewärti-

gende Entwicklungen in deren Umfeld extremistische oder terroristische Aktivitäten derselben 

nicht ausgeschlossen werden können.4 Gemäss Z. IV.9 von Anhang 3 der Sorgfaltspflichtverord-

nung5 liegt ein Anhaltspunkt für die Terrorismusfinanzierung in einem Verhalten des Kunden, 

welches Auffälligkeiten in Bezug auf radikales oder extremistisches Gedankengut zeigt, etwa die 

Weigerung, mit weiblichen Angestellten oder Angestellten mit anderer Hautfarbe zu kommuni-

zieren oder zu verhandeln.6  

Aus der Einbettung des Tatbestandselementes «extremistisch» in den Bereich der Terrorismusfi-

nanzierung in der Sorgfaltspflichtverordnung sowie aus der der qualitativen Gleichstellung von  

«extremistischen» und «terroristischen Aktivitäten» im Bürgerrechtsgesetz kann der Schluss ge-

zogen werden, dass die liechtensteinische Rechtsordnung beim Begriff des Extremismus von ei-

ner gewissen Erheblichkeitsschwelle ausgeht, die zwar nicht näher definiert wird, aber die Er-

scheinungsformen der Bagatellkriminalität auszuschliessen scheint.  

Wo die Grenze für Bagatelldelikte im Einzelnen liegt, gibt die liechtensteinische Rechtsordnung 

nicht vor. Eine systematische Gesetzesauslegung spricht aber dafür, den Begriff des Extremismus 

in rechtlichen Zusammenhängen nicht zu überspannen. Bagatelldelikte, die beispielsweise nicht 

einmal einen Gewerbe- oder Wahlausschlussgrund bilden bzw. die eine diversionelle Erledigung 

erlauben, können nicht zwingend als «extremistisch» im engeren Sinne eingestuft werden, auch 

wenn politische und/oder religiöse Motive bei deren Begehung hereingespielt haben. Derartige 

Delikte sind ihrem Wesen nach wohl nur ausnahmsweise geeignet, die staatliche Grundordnung 

und die ihr inhärenten Prinzipien zu gefährden.   

                                                             

2  Bei den folgenden Ausführungen handelt es sich um eine Zusammenfassung des Arbeitspapiers «Rechtliche Aspekte 
der Extremismusbekämpfung in Liechtenstein» von Lukas Ospelt (Arbeitspapiere Liechtenstein-Institut, 71)  
(i.Ersch.).   

3  Gesetz vom 4.1.1934 über den Erwerb und Verlust des Landesbürgerrechtes (Bürgerrechtsgesetz; BüG), LGBl. 1960 
Nr. 23 (LR 151.0).  

4  IdF LGBl. 2008 Nr. 306.  
5  Verordnung vom 17.2.2009 über berufliche Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung von Geldwäscherei, organisierter 

Kriminalität und Terrorismusfinanzierung (Sorgfaltspflichtverordnung; SPV), LGBl. 2009 Nr. 98 (LR 952.11).  
6  IdF LGBl. 2019 Nr. 232.  
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2.2 Die liechtensteinische Verfassung  

Nach der 20037 eingefügten Staatszweck- bzw. Staatszielbestimmung des Art. 1 Abs. 1 der Lan-

desverfassung8 soll das Fürstentum Liechtenstein «den innerhalb seiner Grenzen lebenden Men-

schen dazu dienen, in Freiheit und Frieden miteinander leben zu können.» Es handelt sich um 

einen Programmsatz, dem nur eine bescheidene normative Bedeutung zukommt und der keine 

subjektiven Rechte einräumt. Er ist als Richtschnur des politischen Handelns für die staatlichen 

Organe zu verstehen. Sie haben in allen ihren Handlungen darauf zu achten, diesen Staatszweck 

zu erfüllen. Der Begriff des Friedens bezieht sich sowohl auf den äusseren wie den inneren Frie-

den. Jener der Freiheit umfasst neben der Erhaltung der staatlichen Souveränität den Schutz der 

Grundrechte und der Demokratie im Sinne einer liberalen Ordnung.  

Die Menschenwürde wird heute als universeller und pluralistischer Rechtsbegriff betrachtet, der 

in internationalen Menschenrechtsstandards konkretisiert wird. Die 20059 eingefügte Grund-

rechtsbestimmung des Art. 27bis Abs. 1 der Landesverfassung statuiert die Achtung und den 

Schutz der menschlichen Würde für Liechtenstein. Der Verfassungsgesetzgeber hat die Men-

schenwürde dabei ganz an den Anfang des Grundrechtekatalogs gerückt. Auch der Staatsgerichts-

hof hat in seiner Judikatur am Grundrechtscharakter dieser Garantie keinen Zweifel gelassen. 

Unter den weiteren Grundrechten ist mit Blick auf die Thematik dieses Berichts besonders die 

Meinungsfreiheit nach Art. 40 der Landesverfassung hervorzuheben. Dieses Grundrecht findet 

sich ebenso in völkerrechtlichen Verträgen.  

2.3 Völkerrechtliche Verträge 

Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) 

Art. 10 Abs. 1 EMRK regelt die Meinungsäusserungsfreiheit, wobei diese in einem gewissen Span-

nungsverhältnis zu Art. 17 der EMRK steht. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 

(EGMR) versteht Art. 17 EMRK als ein auf die Konventionsrechte bezogenes Missbrauchsverbot 

für Staaten, Gruppen oder Personen zu totalitären Zwecken. Der Gerichtshof hat in Anwendung 

dieser Bestimmung neben rassistischen Äusserungen vor allem die Leugnung von eindeutig fest-

stehenden Tatsachen wie des Holocaust dem Schutzbereich der Meinungsäusserungsfreiheit nach 

Art. 10 EMRK entzogen. Er hat dabei allerdings diese Schutzbereichsbegrenzung regelmässig auf 

entsprechende Äusserungen begrenzt und den Beschwerdeführern im Übrigen den Schutz der 

Konvention gewährt.10  

                                                             

7  LGBl. 2003 Nr. 186.  
8  Verfassung des Fürstentums Liechtenstein vom 5.10.1921, LGBl. 1921 Nr. 15 (LR 101).  
9  LGBl. 2005 Nr. 267.  
10  Neidhardt, Stephan (2017). Artikel 17 Verbot des Missbrauchs der Rechte, in: Jens Meyer-Ladewig/Martin Nettes-

heim/Stefan von Raumer (Hrsg.), EMRK. Europäische Menschenrechtskonvention. Handkommentar, Baden-Baden 
42017, Art. 17 Rz 1 und 3.  



 

Extremismus in Liechtenstein. Monitoringbericht 2020 8 

Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte 

Die Vertragsstaaten haben sich im Anschluss an die in Art. 19 des Internationalen Paktes vom 

16.12.1966 über bürgerliche und politische Rechte11 verankerte Meinungsfreiheit gemäss Art. 20 

Abs. 2 verpflichtet, jede Kriegspropaganda durch Gesetz zu verbieten. Nach Abs. 2 leg. cit. ist zu-

dem jedes Eintreten für nationalen, rassischen oder religiösen Hass, wodurch zu Diskriminierung, 

Feindseligkeit oder Gewalt angestachelt wird, gesetzlich zu untersagen. Während Liechtenstein 

seinen Vorbehalt zu Art. 20 Abs. 2 des UN-Paktes bereits im April 2000 zurückgenommen hat,12 

ist jener zu Art. 20 Abs. 1, demzufolge sich Liechtenstein das Recht vorbehält, keine weiteren Mas-

snahmen zum Verbot der Kriegspropaganda zu ergreifen, nach wie vor aufrecht.  

Internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form der Rassendiskriminierung 

Als Vertragsstaat des Internationalen Übereinkommens vom 21.12.1965 zur Beseitigung jeder 

Form der Rassendiskriminierung13 hat das Fürstentum Liechtenstein völkerrechtlich verschie-

dene Kriminalisierungsverpflichtungen übernommen: Nach Art. 4 Bst. a des Übereinkommens ist 

jede Verbreitung von Ideen, die sich auf die Überlegenheit einer Rasse oder den Rassenhass grün-

den, jedes Aufreizen zur Rassendiskriminierung und jede Gewalttätigkeit oder Aufreizung dazu 

gegen eine Rasse oder eine Personengruppe anderer Hautfarbe oder Volkszugehörigkeit sowie 

jede Unterstützung rassenkämpferischer Betätigung einschliesslich ihrer Finanzierung unter 

Strafe zu stellen. Nach Bst. b leg. cit. sind alle Organisationen und alle organisierten oder sonstigen 

Propagandatätigkeiten, welche die Rassendiskriminierung fördern und dazu aufreizen, als gesetz-

widrig zu erklären und zu verbieten. Die Beteiligung an derartigen Organisationen oder Tätigkei-

ten ist als eine strafbare Handlung anzuerkennen. Schliesslich darf nach Bst. c leg. cit. nicht zuge-

lassen werden, dass staatliche oder örtliche Behörden oder öffentliche Einrichtungen die Rassen-

diskriminierung fördern oder dazu aufreizen. Liechtenstein hat keinen Vorbehalt zu Art. 4 des 

Übereinkommens abgegeben.   

Gemäss Art. 1 Abs. 1 des Übereinkommens bezeichnet der Ausdruck «Rassendiskriminierung» 

jede auf der Rasse, der Hautfarbe, der Abstammung, dem nationalen Ursprung oder dem Volkstum 

beruhende Unterscheidung, Ausschliessung, Beschränkung oder Bevorzugung, die zum Ziel oder 

zur Folge hat, dass dadurch ein gleichberechtigtes Anerkennen, Geniessen oder Ausüben von Men-

schenrechten und Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen oder in 

jedem sonstigen Bereich des öffentlichen Lebens vereitelt oder beeinträchtigt wird. Das Überein-

kommen findet jedoch gemäss dessen Art. 1 Abs. 2 keine Anwendung auf Unterscheidungen, die 

ein Vertragsstaat zwischen eigenen und fremden Staatsangehörigen vornimmt.       

Um den Anforderungen des Übereinkommens Rechnung zu tragen bzw. im Hinblick auf den be-

absichtigten Beitritt Liechtensteins zum Übereinkommen wurde 1999/2000 das StGB durch Best-

immungen ergänzt, die rassistische Propaganda, rassistische Angriffe auf die Menschenwürde, die 

Verweigerung einer öffentlich angebotenen Leistung aus rassistischen Gründen, die Beteiligung 

                                                             

11  LGBl. 1999 Nr. 58 (LR 0.103.2).  
12  LGBl. 2000 Nr. 108.  
13  LGBl. 2000 Nr. 80 (LR 0.104.1).  
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an rassendiskriminierenden bzw. rassistischen Vereinigungen sowie Vorbereitungshandlungen 

zur Förderung der Rassendiskriminierung unter Strafe stellen (§ 283 StGB).14  

Übereinkommen der Vereinten Nationen und des Europarates zur 
Terrorismusbekämpfung 

Das Europäische Übereinkommen vom 27.1.1977 zur Bekämpfung des Terrorismus, dem 

Liechtenstein 197915 beigetreten ist, schliesst verschiedene Delikte von der Qualifikation als po-

litische Straftat aus und macht sie somit grundsätzlich der zwischenstaatlichen Auslieferung zu-

gänglich. Dahinter steht das Prinzip, dass für absolut politische Delikte wie Hochverrat oder 

Staatsfeindliche Verbindungen ein absolutes Auslieferungsverbot gilt.16 Auch die relativ politi-

schen Delikte unterliegen dem Auslieferungsverbot, es sei denn, dass der kriminelle Charakter 

der Tat den politischen überwiegt.  

Zu nennen ist ferner das Internationale Übereinkommen vom 15.11.1997 zur Bekämpfung 

terroristischer Bombenanschläge17, dessen Art. 4 die Vertragsstaaten verpflichtet, einschlägige 

Handlungen nach innerstaatlichem Recht als Straftaten einzustufen, sowie das Internationale 

Übereinkommen vom 13.4.2005 zur Bekämpfung nuklearterroristischer Handlungen18 mit einer 

analogen Kriminalisierungsverpflichtung in Art. 5.  

Völkerrechtliche Kriminalisierungsverpflichtungen enthalten auch das Internationale Überein-

kommen vom 9.12.1999 zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus19 und das 

Übereinkommen des Europarats vom 16.5.2005 zur Verhütung des Terrorismus20, nament-

lich in Bezug auf die öffentliche Aufforderung zur Begehung einer terroristischen Straftat, die An-

werbung für terroristische Zwecke sowie die Ausbildung für terroristische Zwecke einschliesslich 

der strafrechtlichen Verantwortlichkeit juristischer Personen. 

Rahmenübereinkommen des Europarates zum Schutz nationaler Minderheiten 

1998 ist für Liechtenstein das Rahmenübereinkommen vom 1.2.1995 zum Schutz nationaler Min-

derheiten21 in Kraft getreten. Anlässlich der Ratifikation hat Liechtenstein erklärt, dass auf dem 

Hoheitsgebiete des Landes keine nationale Minderheiten im Sinne des Rahmenübereinkommens 

bestehen und dass Liechtenstein die Ratifikation des Rahmenübereinkommens als einen Akt der 

Solidarität mit den Zielsetzungen des Übereinkommens erachtet.   

                                                             

14  BuA Nr. 24/1999, S. 4–5. 
15  LGBl. 1979 Nr. 39 (LR 0.353.3).  
16  Klaus Schwaighofer, Auslieferung und internationales Strafrecht. Eine systematische Darstellung des ARHG, 1988, 

S. 111.  
17  LGBl. 2002 Nr. 189 (LR 0.311.71).  
18  LGBl. 2009 Nr. 263 (LR 0.353.23).  
19  LGBl. 2003 Nr. 170 (LR 0.311.72).  
20  LGBl. 2017 Nr. 62 (LR 0.311.73).  
21  LGBl. 1998 Nr. 10 (LR 0.108.1) 
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2.4 Rechtsgrundlagen für die Bekämpfung extremistischer Vorfälle   

Der besondere Teil des Strafgesetzbuches (StGB)  

Das liechtensteinische Strafrecht weisst keinen eigenen Extremismus-Straftatbestand auf. Bei der 

strafrechtlichen Verfolgung extremistischer Vorfälle in Liechtenstein kann zwischen politisch 

und/oder religiös motivierten gemeinen Delikten, etwa schwereren und politisch begründeten 

Fällen des «Cybermobbings» nach § 107 Abs. 1 Z. 1 StGB, und Staatsschutzdelikten, die sich direkt 

gegen den Bestand, die wichtigsten Einrichtungen und die verfassungsmässige Ordnung des liech-

tensteinischen Staates22 richten («politische Delikte»), unterschieden werden. Zu den politischen 

Delikten zählen die §§ 242 ff. StGB und die wenigen im Staatsschutzgesetz23 verbliebenen Delikte. 

Hinzu treten die terroristischen Straftaten in ihren verschiedenen Erscheinungsformen – von der 

terroristischen Vereinigung über die Anleitung zur Begehung einer terroristischen Straftat und 

das Reisen für terroristische Zwecke bis hin zur Gutheissung terroristischer Straftaten, um nur 

einige dieser Straftatbestände zu nennen – sowie verschiedene andere Delikte aus dem 20. Ab-

schnitt des besonderen Teils des StGB (Strafbare Handlungen gegen den öffentlichen Frieden). 

Von Bedeutung für die liechtensteinische Gerichtspraxis ist der Straftatbestand der Diskriminie-

rung nach § 283 StGB.  

Im Folgenden werden die wichtigsten Delikte kurz erläutert: 

 Fortgesetzte Belästigung im Wege einer Telekommunikation oder eines Computersystems 

(§ 107c StGB)24 

Das Phänomen des «Cybermobbings» bedeutet für die betroffenen Personen eine extreme Belas-

tung und kann in schweren Fällen zur systematischen Zerstörung der Persönlichkeit des Opfers 

führen.25 Im Zusammenhang mit extremistischen Vorfällen ist vor allem die Ehrverletzung nach 

§ 107c Abs. 1 Z. 1 StGB zu nennen26: Strafbar sind systematische und schwerwiegende Verletzun-

gen der Ehre, weshalb das Gesetz ein fortgesetztes Handeln über längere Zeit fordert. 27 Die Ver-

letzung der Ehre einer Person muss für eine grössere Zahl von Menschen wahrnehmbar sein.  

 Staatsfeindliche Verbindungen (§ 246 StGB)28 

§ 246 StGB dient der Bekämpfung staatsfeindlicher Organisationen, welche auf gesetzwidrige 

Weise die Erschütterung der Unabhängigkeit, der verfassungsmässigen Staatsform oder einer 

verfassungsmässigen Einrichtung des Fürstentums Liechtenstein bezwecken. Tathandlungen 

sind die Gründung einer Verbindung, deren Zweck zumindest auch die Erreichung dieser Ziele ist, 

                                                             

22  Strafbare Handlungen gegen andere Staaten finden sich in den §§ 316 ff. StGB.  
23  Staatsschutzgesetz vom 14.3.1949, LGBl. 1949 Nr. 8 (LR 130). Zu nennen ist insbesondere das Vergehen der frem-

den Kriegsdienste nach Art. 15 leg. cit.  
24  LGBl. 1988 Nr. 37 idF LGBl. 2019 Nr. 124.  
25  BuA Nr. 90/2018, S. 96. 
26  Abs. 1 Z. 2 leg. cit. bezieht sich auf das Wahrnehmbarmachen von Tatsachen oder Bildaufnahmen des höchstpersön-

lichen Lebensbereichs einer Person ohne deren Zustimmung für eine grössere Zahl von Personen, indem der Täter 
etwa Nacktfotos einer anderen Person ins Internet stellt.  

27  Christian Bertel/Klaus Schwaighofer/Andreas Venier, Österreichisches Strafrecht. Besonderer Teil I (§§75 bis 168d 
StGB), Wien 152020, § 107c StGB Rz 1–2.  

28  LGBl. 1988 Nr. 37 idF LGBl. 2019 Nr. 124. Vgl. BuA Nr. 90/2018, S. 52 betreffend § 246 Abs. 3 StGB.  
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die führende Betätigung in einer solchen Verbindung, die Mitgliederwerbung, die Unterstützung 

mit Geldmitteln und jede andere erhebliche Unterstützung sowie die sonstige Teilnahme und Un-

terstützung, etwa durch eine Beitrittserklärung oder die Bezahlung einer Beitrittsgebühr.  

 Staatsfeindliche Bewegung (§ 247a StGB)29 

§ 247a StGB wurde eingefügt, um der Ausbreitung von extremistischen Gruppierungen, welche 

die Legitimation von Staaten in Frage stellen, die Einhaltung der Gesetze ablehnen bzw. die Voll-

ziehung der Rechtsvorschriften zu verhindern suchen, wie der Freemen, souveränen Bürger, 

Reichsbürger etc. Einhalt zu gebieten. Sie gründen sich meist auf Verschwörungstheorien und 

selbsterfundene rechtliche Konstrukte. So werden beispielsweise die Entrichtung von Steuern o-

der die Einhaltung der Strassenverkehrsordnung oder auch zivilrechtliche Vorschriften abge-

lehnt, zugleich jedoch die Rechte, die sich aus der Gemeinschaft ergeben, wie etwa der Bezug von 

Sozialleistungen vehement eingefordert.30  

 Terroristische Vereinigung (§ 278b StGB)31 

Die terroristische Vereinigung ist eine besondere Form der kriminellen Vereinigung, die sich von 

§ 278 StGB nur durch ihr Tätigkeitsgebiet unterscheidet: Die terroristische Vereinigung ist gemäss 

§ 278b Abs. 3 StGB ein auf längere Zeit angelegter Zusammenschluss von mehr als zwei Personen, 

die auf eine oder mehrere terroristische Straftaten nach § 278c oder auch bloss zur Terrorismus-

finanzierung nach § 278d StGB ausgerichtet ist. Der Schutzbereich des § 278b StGB ist nicht auf 

den Gemeinschaftsfrieden im Inland beschränkt. Die Absolvierung einer Kampfausbildung samt 

Teilnahme an Kampfhandlungen oder Wachdienste, z.B. für den Islamischen Staat (IS), sind Betei-

ligungen im Sinne des Abs. 2 leg. cit.32    

 Terroristische Straftaten (§ 278c StGB)33 

Terroristische Straftaten sind die in § 278c Abs. 1 Z. 1 bis 10 StGB angeführten Delikte wie z.B. 

Mord, qualifizierte Körperverletzungen, schwere Nötigungen, gefährliche Drohungen nach § 107 

Abs. 2 StGB, schwere Sachbeschädigungen etc., die zwei weitere Voraussetzungen erfüllen: 

(1.) Die Tat muss geeignet sein, eine schwere oder längere Störung des öffentlichen Lebens oder 

eine schwere Schädigung des Wirtschaftslebens herbeizuführen. Gedacht ist dabei an Aufräumar-

beiten nach grossen Zerstörungen, Hilfsprogramme für Hunderte von Opfern oder Krisen ganzer 

Wirtschaftszweige (z.B. der Flugversicherungsgesellschaften).  

(2.) Der Täter hat den Vorsatz, die Bevölkerung schwerwiegend einzuschüchtern, öffentliche Stel-

len – wie Behörden oder das Parlament – oder eine internationale Organisation zu einem Handeln 

oder Unterlassen zu nötigen oder die politischen, wirtschaftlichen oder sozialen Grundstrukturen 

eines Staates oder einer internationalen Organisation zu erschüttern oder zu zerstören.  

                                                             

29  LGBl. 1988 Nr. 37 idF LGBl. 2019 Nr. 124 (LR 311.0).  
30  EBRV 1621 BlgNR 25. GP, 5.  
31  LGBl. 1988 Nr. 37 idF LGBl. 2019 Nr. 158.  
32  Christian Bertel/Klaus Schwaighofer, Österreichisches Strafrecht. Besonderer Teil II (§§ 169 bis 321 StGB), Wien 

2020, § 278 StGB Rz 1.  
33  IdF LGBl. 2019 Nr. 158.  
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 Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB)34 

Nach § 278d StGB macht sich strafbar, wer Vermögenswerte sammelt oder bereitstellt, damit sie 

wenigstens zum Teil zur Ausführung einer der im Abs. 1 angeführten Delikte (Luftpiraterie, er-

presserische Entführung etc.) verwendet werden. Die Mittel selbst können legalen Ursprungs 

sein.  

 Ausbildung für terroristische Zwecke (§ 278e StGB)35  

§ 278e Abs. 1 StGB zielt auf Personen ab, die andere insbesondere in der Herstellung und Verwen-

dung von Sprengstoff, Waffen etc. mit dem Ziel ausbilden, dass eine terroristische Straftat began-

gen werde («Terrorcamps»). Abs. 2 erfasst den «Trainee», der sich ausbilden lässt, um derartige 

Kenntnisse und Fertigkeiten zu erlernen und mit deren Hilfe eine terroristische Straftat zu bege-

hen.36  

 Anleitung zur Begehung einer terroristischen Straftat (§ 278f StGB)37 

Im Fall des § 278f Abs. 1 StGB bietet der Täter in einem Medienerzeugnis oder im Internet Anlei-

tungen zu terroristischen Straftaten an, wobei der Täter beabsichtigt, zur Begehung terroristi-

scher Straftaten aufzureizen. Abs. 2 leg. cit. stellt das Sich-Verschaffen derartiger Informationen 

zwecks Begehung einer terroristischen Straftat unter Strafe.38   

 Reisen für terroristische Zwecke (§ 278g StGB)39 

Dieses Delikt bestraft das blosse Reisen in einen anderen Staat, um eine strafbare Handlung nach 

den §§ 278b, 278c, 278e oder 278f StGB zu begehen (bspw. um sich zum IS-Kämpfer ausbilden zu 

lassen).40  

 Aufforderung zu terroristischen Straftaten und Gutheissung terroristischer Straftaten (§ 

282a StGB)41 

§ 282a Abs. 1 StGB zielt auf sogenannte «Hassprediger» ab, die in einem Medium (Druckwerk, 

Radio, Fernsehen) oder sonst öffentlich zur Begehung einer terroristischen Straftat auffordern.42  

 Diskriminierung (§ 283 StGB)43 

§ 283 StGB wurde durch LGBl. 2000 Nr. 36 eingeführt.44 Mit der Ergänzung des StGB sollten men-

schenverachtende Verhaltensweisen und rassistische Übergriffe kriminalisiert werden. Dadurch 

sollte der öffentliche Friede wie auch die Menschenwürde einen zusätzlichen Schutz erhalten.45 

Aufgrund der Tatsache, dass durch LGBl. 2016 Nr. 14 der Schutz vor Diskriminierung auch auf 

                                                             

34  IdF LGBl. 2019 Nr. 158.  
35  LGBl. 1988 Nr. 37 idF LGBl. 2016 Nr. 14.  
36  Bertel/Schwaighofer, Strafrecht BT II, § 278e StGB Rz 1–2.  
37  LGBl. 1988 Nr. 37 idF LGBl. 2016 Nr. 14.  
38  Bertel/Schwaighofer, Strafrecht BT II, § 278f StGB Rz 1–2. 
39  LGBl. 1988 Nr. 37 idF LGBl. 2019 Nr. 158.  
40  Bertel/Schwaighofer, Strafrecht BT II, § 278g StGB Rz 1. 
41  LGBl. 1988 Nr. 37 idF LGBl. 2016 Nr. 14.  
42  Bertel/Schwaighofer, Strafrecht BT II, § 282e StGB Rz 1. 
43  IdF LGBl. 2016 Nr. 14.  
44  BuA Nr. 66/2015, S. 26.  
45  BuA Nr. 24/1999, S. 22.  
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weitere Gruppen ausgedehnt wurde, wurde im Dezember 2015 zugleich der Titel des Straftatbe-

standes von «Rassendiskriminierung» in die allgemeiner formulierte Bezeichnung «Diskriminie-

rung» geändert.46  

Nach § 283 Abs. 1 Z. 1 StGB macht sich strafbar, wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe 

von Personen wegen ihrer Rasse, Sprache, Nationalität, Ethnie, Religion oder Weltanschauung, 

ihres Geschlechts, ihrer Behinderung, ihres Alters oder ihrer sexuellen Ausrichtung (Kategorien 

der Strafnorm) zu Hass oder Diskriminierung aufreizt.  

Von § 283 Abs. 1 Z. 2 StGB wird das öffentliche Verbreiten von Ideologien erfasst, die auf die sys-

tematische Herabsetzung oder Verleumdung von Personen wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer 

der Kategorien der Strafnorm gerichtet sind. Unter Verbreiten ist jede Handlung oder Äusserung 

zu verstehen, welche sich an ein Publikum richtet.  

Nach § 283 Abs. 1 Z. 3 StGB ist strafbar, wer mit dem gleichen Ziel, also unter Bezugnahme auf die 

Z. 1 und 2 des Abs. 1, Propagandaaktionen organisiert, fördert oder daran teilnimmt. Propaganda 

kann etwa in der Abhaltung von Vorträgen, dem Ausleihen oder Verteilen von Schriften, dem Aus-

stellen von Bildern oder dem Tragen von Abzeichen bestehen. Als eine solche Propagandaaktion 

kann nur ein Handeln verstanden werden, welches auf die Öffentlichkeit ausgerichtet ist, wobei 

das Organisieren oder Fördern selbst nicht öffentlich vorgenommen werden muss. Beispiele hier-

für sind das Spenden von Geld, die Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten oder das Entwerfen 

von Plakaten.  

§ 283 Abs. 1 Z. 4 StGB stellt den Angriff auf die Menschenwürde unter Strafe. Im Unterschied zu 

den Ehrenbeleidigungsdelikten handelt es sich nicht um einen Angriff auf die Ehre des Verletzten, 

sondern dem Opfer wird vielmehr seine Qualität als Mensch schlechthin abgesprochen, z.B. durch 

die Bezeichnung als Parasit oder Schädling. Tathandlung ist die öffentliche Diskriminierung oder 

Herabsetzung wegen der Zugehörigkeit zu einer der genannten Kategorien durch Wort, Schrift, 

Bild, über elektronische Medien, übermittelte Zeichen, Gebärden, Tätlichkeiten oder auf jede an-

dere Weise.47  

Nach § 283 Abs. 1 Z. 5 StGB macht sich strafbar, wer öffentlich – auf welche Weise auch immer –  

den Völkermord oder andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit leugnet, gröblich verharmlost 

oder zu rechtfertigen versucht. Auch hier ist die Öffentlichkeit Tatbestandsvoraussetzung. Das 

Leugnen, Verharmlosen oder Rechtfertigen von Völkermord und anderen Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit steht unabhängig von einer rassistischen Motivation unter Strafe.  

Ergänzt werden die Regelungen durch § 283 Abs. 1 Z. 6 StGB, welcher die Verweigerung einer 

öffentlich angebotenen Leistung wegen der Zugehörigkeit zu einer der genannten Kategorien der 

Strafnorm unter Strafe stellt.  

§ 283 Abs. 1 Z. 7 StGB trägt der Kriminalisierungsverpflichtung von Art. 4 Bst. b des Internationa-

len Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form der Rassendiskriminierung Rechnung. Damit 

                                                             

46  BuA Nr. 66/2015, S. 29.  
47  BuA Nr. 24/1999, S. 29–30. 
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wird die Beteiligung als Mitglied einer Vereinigung, deren Tätigkeit darin besteht, eine Diskrimi-

nierung «im Sinne dieser Bestimmung» zu fördern oder dazu aufzureizen, für strafbar erklärt. 

§ 283 Abs. 2 StGB regelt die Verbreitung von diskriminierenden Darstellungen. Es soll die diesbe-

zügliche Propaganda im engeren Sinn unter Strafe gestellt werden. Damit wird sichergestellt, dass 

insbesondere der Handel und Vertrieb mit nationalsozialistischen Artikeln unterbunden werden 

kann.  

3 AKTUELLE ENTWICKLUNGEN IM BEREICH EXTREMISMUS  

Nachstehend werden Beobachtungen im Zusammenhang mit Extremismus in Liechtenstein für 

das Berichtsjahr 2020 zusammengefasst. Die Beobachtungen basieren auf Recherchen in den di-

gitalen Archiven des Liechtensteiner Vaterlands und des Liechtensteiner Volksblatts. Die Recher-

chen wurden anhand der folgenden Schlagworte und der direkten Bezugnahme zum Fürstentum 

Liechtenstein vorgenommen:  

 Dschihad, Dschihadismus  

 Hakenkreuz  

 Extremismus  

 Islamischer Staat  

 Islamismus/Islamistisch  

 Linksextrem/-radikal  

 Nationalsozialismus  

 Nazi  

 Neonazi  

 Radikalisierung  

 Rassismus  

 Rechte Szene  

 Rechtsextrem/-radikal  

 Salafismus/salafistisch  

 Skinhead  

 Terrorismus  

Zudem befindet sich im Anhang eine Liste von Ereignissen, Gerichtsvorfällen, Massnahmen, Stel-

lungnahmen sowie Studien und Veranstaltungen, welche öffentlich dokumentiert sind und die in 

einem direkten oder indirekten Zusammenhang mit Extremismus in Liechtenstein stehen. Diese 

Referenzliste ist nicht abschliessend. 
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3.1 Rechtsextremismus 

Gemäss dem Jahresbericht der Landespolizei Liechtenstein gingen 2020 insgesamt 60 Meldungen 

bei der Fachstelle Bedrohungsmanagement ein. Davon entfiel ein Fall auf Bedrohungen mit extre-

mistischem Hintergrund. Für die Landespolizei gilt im Umgang mit jeder Form von Extremismus 

ein Null-Toleranz-Ansatz. 

Besonderen Fokus für die Gewaltschutzkommission und die ihr unterstellte Fachgruppe Extre-

mismus hatte im Berichtsjahr 2020 die Situation rund um den Postplatz in Schaan. Die dort wie-

derholt auftretenden, von Gewalt geprägten Konflikte und die damit einhergehende Verunsiche-

rung der Bevölkerung erforderte eine intensivierter Zusammenarbeit aller involvierten Parteien 

(Gemeinde, Polizei, Landesverwaltung etc.), um längerfristige Lösungsansätze zu implementie-

ren. Die Fachgruppe Extremismus beschäftigte sich zudem mit der Bewegung der Corona-Skepti-

ker und -Leugner, welche sich europaweit vernetzten und durch vorwiegend rechtsextremisti-

sche Gruppen unterwandert wurden.  

Am 12. Dezember 2020 erschien in einer liechtensteinischen Tageszeitung ein Bericht, demzu-

folge zwei Landtagskandidaten der Partie «Demokraten pro Liechtenstein» öffentlich mit der um-

strittenen QAnon-Bewegung sympathisieren. Die aus den USA stammende QAnon-Gruppe ver-

breitet ein umfangreiches Sortiment an Verschwörungstheorien. Sie erscheint unter anderem bei 

rechtsextremen Kundgebungen. Das Gedankengut ist auch in der deutschen «Querdenker-Szene» 

weit verbreitet und lässt sich als christlich-fundamentalistisch, esoterisch und rechtsradikal ein-

ordnen.48 Mit einer Stellungnahme vom 15. Dezember 2020 distanzierte sich der Vorstand der 

DpL in der Folge ausdrücklich von jeglichen Verschwörungstheorien und betonte, dass eine freie 

Meinungsäusserung bestehe, jedoch jegliches Handeln ausserhalb der Rechtsstaatlichkeit von der 

DpL nicht toleriert werde.49  

Zusammengefasst gilt das Berichtsjahr 2020 in Bezug auf Rechtsextremismus als ein unauffälliges 

Jahr. Bereits seit vielen Jahren sind in Liechtenstein weder grössere Gewaltvorfälle noch straf-

rechtlich relevante Ereignisse mit rechtsextremem Hintergrund zu verzeichnen.  

3.2 Linksextremismus 

2020 kam es in Liechtenstein zu keinerlei Vorfällen, die dem linksextremen Spektrum zugeord-

net werden können.  

3.3 Religiös motivierter Extremismus 

In Bezug auf Kriminaldelikte führt die Kriminalstatistik 2020 der Landespolizei Liechtenstein ins-

gesamt 10 (2019: 3) politisch-religiös motivierter Delikte auf.50 Der Statistik der angezeigten Fälle 

zufolge erfüllten 9 (2019: 2) diese Delikte den Tatbestand der Diskriminierung und 1 (2019: 0) 

ein Ordnungsdelikt. Unter «Terrorismus» wurde wie im Berichts-Vorjahr kein Straftatbestand in 

der Kriminalstatistik erfasst. 

                                                             

48  Liechtensteiner Vaterland, 12.12.2020, «QAnon»-Anhänger wollen in den Landtag.  
49  Liechtensteiner Vaterland, 15.12.2020, Stellungnahme zu Verschwörungstheorien.  
50  Jahresbericht der Landespolizei Liechtenstein 2020, https://www.landespolizei.li/ueber-uns/jahresberichte  

https://www.landespolizei.li/ueber-uns/jahresberichte
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3.4 Digitale Kriminalität: Cyberangriffe  

Im Bereich der digitalen Kriminalität wurden 2020 insgesamt 62 Straftatbestände polizeilich re-

gistriert (2019: 33). Gemäss der Kriminalstatistik 2020 wurden 12 Cybercrime-Straftatbestände 

im Berichtsjahr registriert, was im Vergleich zum Vorjahr eine Veränderung von 200% darstellt. 

Dabei konnten zwei Straftatbestände geklärt werden.51  

In Bezug auf Cybercrime-Straftatbestände in Verbindung mit Extremismus wurden gemäss dem 

Jahresbericht der Landespolizei Liechtenstein weder Straftaten im engeren Sinne (Straftaten, bei 

denen Angriffe auf Daten oder Computersysteme unter Ausnutzung der Informations- und Kom-

munikationstechnik begangen werden) noch Straftaten im weiteren Sinne (Straftaten, bei denen 

die Informations- und Kommunikationstechnik zur Planung, Vorbereitung und Ausführung für 

Straftaten eingesetzt wird) festgestellt. 

3.5 Gerichtsfälle 

Von den insgesamt acht von der Staatsanwaltschaft eingeleiteten Verfahren wegen Diskriminie-

rung und rassistisch motivierten Straftaten im Jahr 2020 wurden vier Verfahren eingestellt. In 

einem Verfahren konnten die Vorerhebungen 2020 nicht abgeschlossen werden und in drei Ver-

fahren wurde ein Strafantrag an das Landgericht erhoben.  

Im August 2020 musste sich ein in Liechtenstein wohnhafter Deutscher vor dem Landgericht be-

treffend öffentlich verbreiteter rassistischer Aussagen, Verleugnung des nationalsozialistischen 

Völkermords und Unterstützungsaussagen zu rechtskräftig verurteilten Holocaust-Leugnern und 

rechtsextremistischen Aktivisten wie Ursula Haverbeck und Ernst Zündel verantworten. Der An-

geklagte hatte in den sozialen Medien rassistische Posts (insbesondere gegen Angehörige des is-

lamischen Glaubens) kundgetan. Er wurde in erster Instanz verurteilt. Die Bestrafung fiel unter 

Verweis auf geringe Rente und Unbescholtenheit mild aus. Gegen das erstinstanzliche Urteil des 

Landgerichts legte die Staatsanwaltschaft Berufung ein, da die bedingte Geldstrafe als zu gering 

angesehen wurde. Das Obergericht folgte dieser Argumentation und führte aus, dass es sich bei 

den Straftaten nicht um Bagatelldelikte handle, dass es allerdings nicht so sei, dass Rassendiskri-

minierung in Liechtenstein zum Alltag werde.52 

In Bezug auf rassistisch motivierte Straftaten kam es im Zeitraum von 2016 bis 2020 im Jahr 2017 

zu einer rechtskräftigen Verurteilung aufgrund eines Verstosses gegen § 283 StGB (Diskriminie-

rung aufgrund der Rasse, Ethnie und Nationalität). Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass von ei-

ner nicht bekannten Dunkelziffer an rassistisch motivierten Straftaten ausgegangen werden 

muss, da nicht alle rassistischen und fremdenfeindlichen Handlungen zur Anzeige gebracht wer-

den. 

                                                             

51  Es handelt sich hierbei um die jeweils im Jahresbericht der Landespolizei ausgewiesene interpretierte Kriminalsta-
tistik. Die Begriffe Delikt und Straftatbestand wurden aus der Statistik übernommen. Dabei handelt es sich im Re-
gelfall jedoch vorerst um Verdachtsfälle.  

52  Liechtensteiner Vaterland, 17.12.2020, 180 statt 90 Tagessätze für verurteilten Holocaust-Leugner. Liechtensteiner 
Volksblatt, 17.12.2020, Holocaust relativiert: Obergericht verdoppelt bedingte Geldstrafe. 
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4 NATIONALE ANTI-EXTREMISMUS-AKTEURE 

Zu den nachfolgend aufgeführten nationalen Akteuren und Anti-Extremismus-Massnahmen sind 

im Anhang in einer Referenzliste entsprechende Pressemitteilungen, Stellungnahmen sowie Stu-

dienberichte, welche öffentlich dokumentiert sind, aufgeführt. Diese Liste ist nicht abschliessend. 

4.1 Gewaltschutzkommission 

Die Gewaltschutzkommission setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Landespolizei, des 

Amts für Auswärtige Angelegenheiten, des Amts für Soziale Dienste, des Schulamts, der Staatsan-

waltschaft und der Offenen Jugendarbeit Liechtenstein zusammen. 

Die Gewaltschutzkommission ist im Rahmen ihres Auftrags auch für extremistische Gewalt – un-

abhängig davon, ob sie politisch, religiös oder ideologisch motiviert ist – zuständig. Lag der 

Schwerpunkt der Aktivitäten in den vergangenen Jahren auf rechtsextremistisch motivierter Ge-

walt, so konnte in den letzten Jahren der religiös motivierte Extremismus als ein neues Phänomen 

in Liechtenstein beobachtet werden. Insbesondere radikalisierte junge Muslime haben verstärkt 

die Aufmerksamkeit der Behörden auf sich gezogen.  

Aufgrund dieser Entwicklungen wurde das Aufgabengebiet der Gewaltschutzkommission als na-

tional zuständige Einrichtung auch auf religiös motivierten Extremismus erweitert. Dabei ist es 

ein zentrales Anliegen der Gewaltschutzkommission, dass Thema Extremismus zu enttabuisieren 

und eine breite öffentliche Diskussion über das Phänomen sowie die Gefahren für den demokra-

tischen Rechtsstaat in Liechtenstein zu ermöglichen.  

Bezugnehmend auf das Phänomen Cybermobbing, mit dem auch zunehmend Kinder und Jugend-

liche in Liechtenstein konfrontiert sind, hat die Gewaltschutzkommission eine eigene Kampagne 

(«Respektvoll zusammen») lanciert. Unter Cybermobbing werden Aktivitäten verstanden, welche 

dazu dienen, Menschen auf sozialen Netzwerken zu schikanieren, zu erniedrigen, zu bedrohen 

oder blosszustellen.  

4.2 Fachgruppe Extremismus 

Die Fachgruppe Extremismus steht von jeglicher Form von Extremismus betroffenen Personen in 

Liechtenstein für Informationen, Beratung und weitere Hilfestellung zur Verfügung. 2020 waren 

die Hauptaufgaben der Fachgruppe Extremismus die wiederholt auftretenden, von Gewalt ge-

prägten Konflikte am Postplatz in Schaan sowie die Bewegung der Corona-Skeptiker und -Leugner 

auf nationaler Ebene. Zudem hat die Fachgruppe eine entsprechende Vorgehensweise bei einem 

Verdacht von Extremismus (Radikalisierung von Jugendlichen in der Freizeit und im Schulbe-

reich) ausgearbeitet. 

In Liechtenstein konnten 2020 seitens der Fachgruppe keine extremistischen Vorkommnisse re-

gistriert werden. 

4.3 Landespolizei Liechtenstein – Fachstelle Bedrohungsmanagement  

Der 2019 begonnene Aufbau der Fachstelle Bedrohungsmanagement (FBM) wurde zu Beginn des 

Berichtsjahres abgeschlossen. Somit ist die Fachstelle seit Januar 2020 voll funktionsfähig und 

https://www.gewaltschutz.li/download_file/view/70
https://www.gewaltschutz.li/download_file/view/69
https://www.gewaltschutz.li/download_file/view/69


 

Extremismus in Liechtenstein. Monitoringbericht 2020 18 

betreute zu Beginn bereits zehn Fälle potenziell gewaltbereiter Personen. Pandemiebedingt war 

die für das Bedrohungsmanagement wichtige Netzwerkarbeit im In- und Ausland nur einge-

schränkt möglich. 

Die Aufgaben der FBM umfassen nach einer Situationserhebung und Erstbeurteilung die Verhal-

tensberatung von Betroffenen. Mit ein wesentliches Ziel der FBM ist die Triage von Betroffenen 

und Extremisten und diese an entsprechende Fachstellen, die sie in der gewaltfreien Problemlö-

sung unterstützen, zu übermitteln. Die Fachstelle behält dabei ihre Koordinationsfunktion gerade 

in komplexen und mittel- bis längerfristigen Konfliktsituationen. 

4.4 Opferhilfestelle 

Die Opferhilfestelle berät hilfesuchende Personen bei ihren individuellen Anliegen und Fragen, 

die im Zusammenhang mit einer Straftat stehen. Somit richtet sich das Angebot der Opferhilfe-

stelle an Personen, welche durch eine in Liechtenstein begangene Straftat beeinträchtigt wurden, 

unabhängig davon, ob eine Strafanzeige erfolgt ist. Die Opferhilfestelle bietet zudem Unterstüt-

zung bei der Verarbeitung der Straftat, und vermittelt bei Bedarf Fachpersonen.  

Im Pandemie-Jahr 2020 gab es deutlich weniger Anzeigen von Straftaten bei der Polizei und somit 

Anfragen bei der Opferhilfestelle. Insgesamt betreute die Opferhilfestelle 2020 48 Fälle, wovon 36 

neue Fälle aus dem Berichtsjahr waren.  

Bei den zugrundeliegenden Delikten lag der Schwerpunkt auf Gewaltdelikten (Körperverletzung) 

und sexueller Gewalt, wobei das Spektrum sehr breit ist und eine Vielzahl an Delikten des Straf-

gesetzbuchs widerspiegelt. Fälle, welche in einem direkten Zusammenhang mit Extremismus ste-

hen, wurden 2020 von der Opferhilfestelle nicht explizit vermerkt. 

4.5 Verein für Menschenrechte in Liechtenstein (VMR) und Ombudsstelle für Kinder 
und Jugendliche in Liechtenstein (OSKJ) 

Die Beratung von Opfern von Menschenrechtsverletzungen ist eine Kernaufgabe des Vereins für 

Menschenrechte. Im Jahr 2020 behandelten der VMR und die OSKJ insgesamt 45 Beschwerden. 

Am häufigsten wurden Beschwerden zu verschiedenen Formen der Bedrohung und Gewalt ein-

gebracht, z. B. im familiären Kontext oder im Internet. Daneben wurden Beschwerden in Zusam-

menhang mit Haft und Freiheitsentzug sowie Beschränkung der individuellen Freiheit geltend ge-

macht. Es erfolgten auch Beschwerden über den Eingriff in die persönliche Freiheit im Zusam-

menhang mit den Massnahmen der Regierung unter der Corona-Pandemie. Einige Beschwerden 

betrafen Diskriminierungen in verschiedenen Bereichen des Lebens. 

Zu den Hauptaufgaben des VMR und der OSKJ gehört es, mögliche Menschenrechtsverletzungen 

zu prüfen und zu behandeln. 2020 wurde in 23 Fällen Beratung und Vermittlung angeboten und 

in zehn Fällen Kontakt mit den zuständigen Behörden aufgenommen bzw. bei den zuständigen 

Stellen interveniert. 
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5 MASSNAHMEN ZUR VERHINDERUNG / BEKÄMPFUNG VON 
EXTREMISMUS 

Bericht unter der Rahmenkonvention zum Schutz nationaler Minderheiten 

Liechtenstein reichte im Juni 2020 seinen fünften Länderbericht zur Ratifikation der Rahmenkon-

vention zum Schutz nationaler Minderheiten zuhanden des Europarates ein. Liechtenstein hatte 

bei der Ratifikation der Rahmenkonvention festgehalten, dass im Hoheitsgebiet des Landes keine 

nationalen Minderheiten im Sinne der Rahmenkonvention leben. Gleichwohl ergreift Liechten-

stein nationale Massnahmen zur Vermeidung von Diskriminierung, Rassismus und Intoleranz, zur 

besseren Integration ausländischer Staatsangehöriger und zur Bekämpfung von Rechtsextremis-

mus. Als wesentliche Massnahmen verweist der aktuelle Länderbericht auf die 2016 erfolgte Re-

form des strafrechtlichen Diskriminierungsverbots in § 283 des Strafgesetzbuches, die Schaffung 

des Vereins für Menschenrechte in Liechtenstein gemäss den Pariser Prinzipien für eine nationale 

Menschenrechtsinstitution (2016), die Mediensensibilisierung gegen Hassrede (2018), die Asyl-

gesetzrevisionen zur Beschleunigung der Asylverfahren und den gesetzlichen Ausbau der Asylsu-

chenden zur Verfügung stehenden Rechtsberatung (2017/2018) sowie auf die 2020 erarbeitete 

Migrationsstudie, welcher eine dringliche Empfehlung der ECRI als Ergebnis der fünften Prü-

fungsrunde 2018 vorausgegangen ist.  

Präsentation des ICERD-Handkommentars 

Im Juni 2020 wurde der Handkommentar zum Internationalen Übereinkommen zur Beseitigung 

jeder Form von Rassendiskriminierung (ICERD) publiziert. Dieser enthält Ausführungen zur Ras-

sismusbekämpfung in Europa, zur Entstehung, Struktur und Entwicklung von ICERD, zum Bezug 

von ICERD zu anderen völker- und europarechtlichen Instrumenten sowie Landesberichte über 

Deutschland, Liechtenstein, Österreich und die Schweiz. Liechtenstein gehört zu den finanziellen 

Förderern des Handkommentars. 53 

UNO-Übereinkommens gegen grenzüberschreitende organisierte Kriminalität 

Liechtenstein – vertreten durch das Ministerium für Äusseres, Justiz und Kultur – nahm 2020 an 

der Vertragsstaatenversammlung des UNO-Übereinkommens gegen grenzüberschreitende orga-

nisierte Kriminalität teil. Dabei wurde der Überprüfungsmechanismus des Übereinkommens und 

seiner drei Protokolle lanciert. Liechtenstein hat alle vier Instrumente ratifiziert und daher ist 

eine Teilnahme am Überprüfungsmechanismus für Liechtenstein verbindlich.  

Gremien der UNO und des Europarats zu Cyberkriminalität 

Liechtenstein nahm 2020 am Treffen der UNO und Europarat Gremien zu Cyberkriminalität, 

Suchtmitteln und zur Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege teil. Dabei war Liechtenstein 

an den Beratungen der Arbeitsgruppe über Cybersicherheit vertreten und unterstützte die 

Rechtsmeinung, dass das geltende Völkerrecht vollumfänglich im Cyberspace anwendbar ist. 

                                                             

53  Liechtensteiner Volksblatt, 19.09.2020, Auch Liechtenstein kann bei der Rassismusbekämpfung noch lernen. 
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OSZE 

Cybersicherheit gewann im Berichtsjahr 2020 aufgrund der internationalen Entwicklungen zu-

nehmend an Bedeutung. Liechtensteins Ständige Vertretung bei der OSZE nahm infolgedessen am 

«OSZE-Tag zu Cybersicherheit» im Juni 2020 und an der Sitzung der Informellen Arbeitsgruppe 

der OSZE zu Cybersicherheit teil. 

Internationale Projekte 

Im Bereich der Stärkung der Widerstandsfähigkeit gegen gewalttätigen Extremismus hat sich 

Liechtenstein im Berichtsjahr 2020 am internationalen Global Community Engagement and Resi-

lience Fund (GCERF) finanziell beteiligt. Der GCERF ist eine nicht-profitorientierte Organisation 

in Genf. Sie ist die erste Institution die sich auf kleiner, lokaler Ebene für die Bekämpfung von 

gewalttätigem Extremismus einsetzt.  

Nationale Strategie für Liechtenstein vor Schutz vor Cyberrisiken  

Im Februar 2020 beauftragte die Regierung das Amt für Bevölkerungsschutz, eine nationale Stra-

tegie für Liechtenstein zum Schutz vor Cyberrisiken auszuarbeiten. Dabei wird künftig der beim 

Ministerium für Präsidiales und Finanzen 2020 neu geschaffenen Stabsstelle Cyber-Sicherheit bei 

der Initiierung und Umsetzung der einzelnen Massnahmenpakete eine wichtige Rolle zukommen. 

Standortinitiative «Digital-liechtenstein.li» 

Die Universität Liechtenstein veröffentlichte 2020 im Auftrag der Standortinitiative «Digital-

liechtenstein.li» eine Studie zur Cybersicherheit. Als wesentliche Erkenntnis hob die Studie her-

vor, dass bereits jedes zweite Unternehmen in Liechtenstein Opfer eines Cyberangriffs geworden 

sei. Mit der Studie wollte die Standortinitiative zur Sensibilisierung von Politik und Wirtschaft 

beitragen. Die Studie zeigt auf, wo Handlungsbedarf besteht (bspw. in der Schaffung einer Strate-

gie zum Schutz gegen Cyberrisiken).54  

Fussball-Club Balzers startet Kampagne gegen Rassismus: 

Der Fussball-Club Balzers setzte 2020 mit einer Kampagne im Breitensport ein Zeichen gegen Ge-

walt und Diskriminierung. Den Anstoss für die Kampagne gab eine auf den sozialen Medien ver-

breitete rassistische Beleidigung eines Fans gegenüber einem Spieler einer gegnerischen Mann-

schaft. Mit einem Banner und T-Shirts sowie einer Spendensammlung machte der Verein auf zu-

nehmende diskriminierende und rassistische Tendenzen im Breitensport aufmerksam. 55  

  

                                                             

54  Pavel Laskov, Frank Breilinger, Stefan Maag, Felix Salcher, Marc Schlömmer, Johannes Walter, Cyber-Sicherheit in 
Liechtestein: Risiken, aktuelle Praxis und Handlungsbedarf, Studie im Auftrag von digital-liechtenstein.li. 

55  Liechtensteiner Volksblatt, 9.7.2020, Balzers 2 setzt Zeichen gegen Diskriminierung. 
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6 FAZIT 

Wie in den Jahren zuvor kann auch das Berichtsjahr 2020 in Bezug auf sichtbaren Extremismus 

in Liechtenstein als ruhiges Jahr bezeichnet werden. Seit mehreren Jahren sind in Liechtenstein 

weder grössere Gewaltvorfälle noch strafrechtlich relevante Ereignisse mit extremistischem Hin-

tergrund zu verzeichnen. Aufgrund der COVID-19-Pandemie war das Jahr 2020 allerdings auch 

ein aussergewöhnliches Jahr, in welchem Veranstaltungen oder andere Versammlungen über 

lange Zeiten nicht möglich waren. Zudem waren die Massnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-

Pandemie im Jahr 2020 noch deutlich weniger umstritten als dann im Jahr 2021.      

7 LINKS  

Behörden / nationale Akteure 

Liechtensteinische Gerichte [http://www.gerichte.li] 

Landtag des Fürstentums Liechtenstein [http://www.landtag.li] 

Regierung des Fürstentums Liechtenstein [www.regierung.li] 

Landesverwaltung: Amt für Soziale Dienste [www.llv.li] 

Landesverwaltung: Amt für Auswärtige Angelegenheiten [www.llv.li] 

Landesverwaltung: Schulamt[http://www.sa.llv.li] 

Landespolizei (Pressemitteilungen – Archiv) [www.landespolizei.li] 

Gewaltschutzkommission Fürstentum Liechtenstein [www.gewaltschutz.li] 

Opferhilfestelle (OHS) [https://www.llv.li/inhalt/11484/amtsstellen/opferhilfestelle] 

Verein für Menschenrechte in Liechtenstein [https://www.menschenrechte.li/] 

 

Liechtensteinische Printmedien (inkl. Online-Ausgaben)  

Liechtensteiner Vaterland [www.vaterland.li] 

Liechtensteiner Volksblatt [www.volksblatt.li] 

 

http://www.gerichte.li/
http://www.landtag.li/
http://www.sa.llv.li/
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8 REFERENZLISTE 

Auf die nachstehenden Artikel wurde in Abschnitt 3 und 4 des vorliegenden Berichts Bezug 
genommen. Zur besseren Dokumentation sind die Artikel als Screenshots aufgeführt. Sie lassen 
sich aber auch unter den zum Schluss des Dokuments angegebenen Websites abrufen.    
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Extremismus in Liechtenstein. Monitoringbericht 2020 27 

Liechtensteiner Volksblatt, 19.9.2020 
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Liechtensteiner Volksblatt, 4.7.2020 
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Liechtensteiner Vaterland, 9.7.2020 
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Liste relevanter Beiträge und Leserbriefe in den Tageszeitungen56 

                                                             

56  Leserbriefe, welche in beiden Liechtensteiner Zeitungen identisch veröffentlicht wurden, sind in der Tabelle nur 
einmal aufgeführt. Angabe in chronologischer Reihenfolge. 

Medium Datum Berichtstitel Autor/Autorin 

Liechtenstei-
ner Volksblatt 

08.06.2020 
 

Auch in Liechtenstein? Antisemitismus, Rassis-
mus und Fremdenfeindlichkeit.  

Leserbrief von Hans 
Mechnig 

Liechtenstei-
ner Volksblatt 

15.06.2020 
 

Rassismusdebatte. Hilfe, ein Mohrenkopf. 
 

Leserbrief von Ulrich 
Hoch 

Liechtenstei-
ner Volksblatt 

17.06.2020 
 

Fakten beschweigen.  
 

Leserbrief von Hans 
Mechnig 

Liechtenstei-
ner Volksblatt 

19.06.2020 
 

Auch Liechtenstein wird vom Alltagsrassismus 
nicht verschont 

Alma Muhamedagic 
 

Liechtenstei-
ner Volksblatt  

19.06.2020 
 

Ntumba Adao Beck: «Wir müssen lauter wer-
den und Leuten eine Plattform bieten» 

Interview von Alma 
Muhamedagic 

Liechtenstei-
ner Volksblatt 

04.07.2021 
 

Studie über Cyber-Sicherheit in Liechtenstein 
 

Red/pd 
 

Liechtenstei-
ner Volksblatt 

09.07.2020 
 

Balzers 2 setzt Zeichen gegen Diskriminierung  
 

Manuel Moser 
 

Liechtenstei-
ner Vaterland 

09.07.2020 
 

Gegen Rassismus – auch im Breitensport 
 

Gary Kaufmann 
 

Liechtenstei-
ner Volksblatt 

27.08.2020 
 

Von «Holocaust-Märchen» und «islamischen 
Heuschrecken» 

Sebastian Albrich 
 

Liechtenstei-
ner Vaterland 

27.08.2020 
 

Verurteilung für Holocaust-Leugner  
 

Bettina Stahl-Frick 
 

Liechtenstei-
ner Volksblatt 

28.08.2020 
 

Staatsbürgerschaft. Gleiches Recht für alle! 
 

Leserbrief des Vereins 
für Menschenrechte 

Liechtenstei-
ner Volksblatt 

19.09.2020 
 

Auch Liechtenstein kann bei der Rassismusbe-
kämpfung noch lernen. 

Sebastian Albrich 
 

Liechtenstei-
ner Vaterland 

19.09.2020 
 

Geeinter Kampf gegen Rassismus  
 

Noah Gross 
 

Liechtenstei-
ner Volksblatt 

23.09.2020 
 

Verein f. Menschenrechte. Das Rassismuskar-
tell.  

Leserbrief Hans Mech-
nig 

Liechtenstei-
ner Vaterland 

29.09.2020 
 

«Null Toleranz» für jede Form von Extremis-
mus 

Bianca Cortese 
 

Liechtenstei-
ner Volksblatt 

30.09.2020 
 

«Erneut ruhiges Jahr», Monitoringbericht Ext-
remismus 2019 veröffentlicht. 

Lpfl/red 
 

Liechtenstei-
ner Volksblatt 
 

30.11.2020 
 
 

«Die Demokratie ist keine Dauereinrichtung, 
sie muss sich immer wieder verteidigen» 
 

Interview von Sebastian 
Albrich mit Julian Nida-
Rümelin 

Liechtenstei-
ner Vaterland 

12.12.2020 
 

«QAnon»-Anhänger wollen in den Landtag 
 

Julia Strauss 
 

Liechtenstei-
ner Volksblatt 

17.12.2020 
 

Holocaust relativiert: Obergericht verdoppelt 
bedingte Geldstrafe 

Sebastian Albrich  
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Sämtliche zuvor zitierte Medienartikel sind unter folgenden externen Links abrufbar (kosten-

pflichtig): 

https://archiv.volksblatt.li/suche 

https://www.vaterland.li/archiv/  

 

Ebenso sind sämtliche zuvor zitierte Medienartikel unter folgendem Link auf der Homepage des 

Liechtenstein-Instituts abrufbar: 

https://www.liechtenstein-institut.li/application/files/7016/3584/2828/2020_Zeitungsarti-

kel_Extremismusbericht.pdf 

  

https://archiv.volksblatt.li/suche
https://www.vaterland.li/archiv/
https://www.liechtenstein-institut.li/application/files/7016/3584/2828/2020_Zeitungsartikel_Extremismusbericht.pdf
https://www.liechtenstein-institut.li/application/files/7016/3584/2828/2020_Zeitungsartikel_Extremismusbericht.pdf
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